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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Kurbetriebsausschuss der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen (Entscheidung) 05.07.2022 Ö
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt:
Gesundheitstourismus, nachhaltige Erholungsfaktoren und die Bereitstellung 
notwendiger Angebote zur Gesundheitsvorsorge werden nicht erst in der 
längeren Zukunft relevant, sondern sind ein brennendes Thema für das 
Ostseebad.
In 2019 fasste die Gemeindevertretung einen Beschluss darüber, dass alles dafür 
getan werden soll, um den seinerzeit verliehenen Titel „Seeheilbad“ zu 
verteidigen (siehe Anlage). Um diesen Titel beibehalten zu dürfen, bedarf es 
vieler unterschiedlicher Faktoren, unter anderem Möglichkeiten, dem 
erholungssuchenden Gast eine Vielschichtigkeit an Anwendungsmöglichkeiten zu 
bieten. Nicht zu vernachlässigen ist hierbei auch die Notwendigkeit des 
Vorhandenseins eines solchen Angebotes, um unsere Badeärzte, ebenfalls 
relevant für die Titelbeibehaltung, zu unterstützen. Sind solche Angebote in einer 
gewissen Qualität und Vielschichtigkeit nicht vorhanden, sind die Badeärzte 
außer Stande entsprechende Verschreibungen vorzunehmen. Dadurch besteht 
die direkte Gefahr, dass diese Titel niedergelegt werden.
Die Kurverwaltung regt daher die Errichtung eines modernen Kurmittelzentrums 
mit modernen Anwendungsmöglichkeiten an. Eignen würde sich eine Planung im 
Rahmen des B-Plan 36.1. .

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt die 
Aufnahme dieser Angelegenheit in die weiteren Planungen im Rahmen des B Plan 
36.1. . Eine Prüfung der Möglichkeiten sollte im Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)



Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 Antrag und Beschluss aus 2019 öffentlich
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